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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

30.06.1961 

Geschäftszahl 

1113/60 

Rechtssatz 

Ein Bundesbeamter, der bleibend unfähig ist, seinen Dienstposten ordnungsgemäß zu versehen, braucht, wenn er 
das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, nicht länger als ein Jahr vom Dienst abwesend gewesen zu sein, um 
in den zeitlichen Ruhestand versetzt werden zu können (Hier: Gendarm). 


